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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung der Gemeinde Beringstedt 
zur Regelung des Badebetriebes im Freibad 

(Badeordnung) 
 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden Fassung 
wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 19.11.2018 folgende Satzung zur Re-
gelung des Badebetriebes im Freibad erlassen 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Das Freibad  ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Beringstedt. 

(2) Die Satzung (Badeordnung) dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit und ist für jeden 
Badegast verbindlich. Der Badegast soll Ruhe, Erholung und Entspannung finden. Die Beachtung 
der Vorschriften dieser Satzung liegt daher in seinem eigenen Interesse. 

(3) Mit dem Betreten des Freibades erkennt jeder Badegast diese sowie alle sonstigen zur Auf-
rechterhaltung der Betriebssicherheit erlassenen Anordnungen an. 

(4) Das Fotografieren und Filmen ist im Freibad verboten. Das Nichtbeachten kann mit Hausverbot 
geahndet werden. Für gewerbliche Zwecke und für die Presse bedarf das Fotografieren und Fil-
men der vorherigen Genehmigung der Gemeinde. 

 
 

§ 2 
Zulassung 

 
(1) Das Freibad steht grundsätzlich Jedermann während der Öffnungszeiten zur Verfügung. 

(2) Der Zutritt ist nicht gestattet für 

a) Personen, die unter Einfluss berauschender Mittel stehen, 

b) Personen, die Tiere (ausgenommen Blindenführ- und Behindertenbegleithunde) mit sich führen, 

c) Personen, die an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit im Sinne des Bundesseuchen-
gesetzes (im Zweifel kann die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung gefordert werden) oder 
Hautveränderungen (z.B. Schuppen, Schorf) leiden, die sich ablösen und in das Wasser überge-
hen können, 

d) Personen, die das Freibad zu gewerblichen oder sonstigen nicht badüblichen Zwecken nutzen 
wollen. Ausnahmegenehmigungen, z.B. für die Durchführung eines Schwimmkurses können durch 
den Bürgermeister genehmigt werden. 

(3) Kindern unter 7 Jahren und hilfsbedürftigen Personen ist der Zutritt und Aufenthalt nur mit einer 
verantwortlichen Begleitperson gestattet, da eine besondere Überwachung bei der Nutzung der 
Einrichtungen des Freibades (dazu zählen auch die sanitären Anlagen) durch das Aufsichtsperso-
nal nicht durchführbar ist. 

 
 

§ 3 
Entgelt 

 
(1) Für die Benutzung des Freibades ist ein Eintrittsgeld zu entrichten. Maßgeblich hierfür ist die 
Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Freibad in der jeweils geltenden 
Fassung. Das Freibad darf nur mit gültiger Eintrittskarte betreten werden. 
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(2) Wird das Freibad wegen einer Betriebsstörung geschlossen oder wird jemand von der Benut-
zung ausgeschlossen, besteht kein Anspruch auf Erstattung von Eintrittsgeldern. 

(3) Tageskarten gelten nur für den Tag, für den sie gelöst worden sind. Sie sind daher nicht über-
tragbar. Ausgenommen von dieser Regelung sind Tageskarten, die in Verbindung mit einem Gut-
schein erworben werden. 

(4) Für abhanden gekommene oder nicht genutzte Eintrittskarten wird eine Rückvergütung oder 
Verlängerung der Geltungsdauer nicht gewährt. 

 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
(1) Öffnungszeiten werden von der Gemeindevertretung festgelegt. Sie liegen in der Regel zwi-
schen dem 01. Juni und dem 31.08. eines jeden Jahres, täglich von 13:30 Uhr bis 19:30 Uhr. 

(2) Besondere Öffnungszeiten sind der Beringstedter Website zu entnehmen. Die Öffnungszeit 
kann witterungsbedingt verlängert oder verkürzt werden. Ansprüche gegen den Betreiber können 
daraus nicht abgeleitet werden. 

(3) Spezielle Öffnungszeiten für Schwimmkurse oder für Frühschwimmer werden gesondert gere-
gelt. Für die Frühschwimmer gibt es hierzu eine Sondervereinbarung, die jeder Teilnehmer zu un-
terzeichnen hat. 

(4) Kassenschluss ist eine halbe Stunde vor Ablauf der Öffnungszeit 

(5) Die Badebecken sind bei Ablauf der Öffnungszeit nach Aufforderung durch die Aufsichtsperson 
zu verlassen. 

(6) Außerhalb der Öffnungszeit ist der Aufenthalt im Freibad untersagt. 

(7) Die Gemeinde ist berechtigt, nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe den Badebetrieb aus 
besonderen Anlässen vorübergehend einzuschränken, ganz einzustellen oder zu verlängern. 

(7) Die Betriebsleitung kann die Benutzung des Freibades oder Teile davon, z.B. durch Schul- und 
Vereinsschwimmen, Kursangebote, Veranstaltungen oder Wettererscheinungen einschränken, 
ohne dass daraus ein Anspruch auf Erstattung oder Ermäßigung des Eintrittsgeldes entsteht. 

 
 

§ 5 
Badebekleidung 

 
Der Aufenthalt in den Badebecken und am Beckenrand ist grundsätzlich nur in üblicher Badebe-
kleidung gestattet. Ausnahmen bedürfen einer besonderen Genehmigung des Aufsichtspersonals. 

 
 

§ 6 
Badevorbereitungen 

 
(1) Zum Umkleiden stehen nach Geschlechtern getrennte Einzel- und Sammelumkleidekabinen 
zur Verfügung. 

(2) Vor Benutzung der Wasserbecken hat sich jeder Badegast unter der Dusche des Durchschrei-
tebeckens  zu reinigen und in dem Durchschreitebecken den Sand von den Füßen zu spülen. Die 
Verwendung von Körperreinigungsmitteln ist unter der Dusche des Durchschreitebeckens nicht 
erlaubt. Der Zugang zu den Wasserbecken ist nur ohne Fußbekleidung erlaubt. Das Aufsichtsper-
sonal kann Ausnahmen zulassen. 

 
 
 
 
 

§ 7 
Badeanlage 
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Die Badanlage ist unterteilt in 

a) ein Schwimmerbecken mit 1-Meter-Sprungturm 

b) ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche 

c) ein Planschbecken für Kinder bis 6 Jahren 

 
 

§ 8 
Allgemeines Verhalten im Freibad 

 
(1) Die Einrichtungen des Freibades sind pfleglich zu behandeln. Vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursachte Beschädigungen und Verunreinigungen führen zum Schadenersatz. Dem Aufsichts-
personal sind Beschädigungen und grobe Verunreinigungen der Einrichtungen des Freibades un-
verzüglich zu melden. Mängel in der allgemeinen Verkehrssicherheit sind sofort dem Aufsichtsper-
sonal anzuzeigen. 

(2) Die Badegäste haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie der Aufrechterhaltung 
der Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft. Nicht gestattet ist insbesondere: 

a) das Rauchen in sämtlichen den Badegästen zugänglichen Räumen und innerhalb der Be-
ckenumrandung, 

b) das Mitbringen von Tieren 

c) die Benutzung von Inline-Skatern, Rollschuhen, Skate-Boards o.ä., 

d) der Verzehr von Lebensmitteln oder Getränken innerhalb der Beckenumrandung und in sämtli-
chen Schwimmbecken, 

e) das Mitbringen und der Verzehr alkoholischer Getränke,  

f) das Mitbringen spitzer und verletzender Gegenstände sowie Glasflaschen, 

g) das Ausspucken auf den Boden, insbesondere von Kaugummi, 

h) die Reservierung von Stühlen, Liegen und Bänken, soweit vorhanden, durch das Auflegen von 
Handtüchern, Badesachen o.ä., 

(3) Abfälle dürfen nur in die dafür vorgesehenen Behältnisse geworfen werden. Das gilt insbeson-
dere auch für Zigarettenkippen. 

(4) Sport und Spiele dürfen nur auf den dazu bestimmten Flächen ausgeübt werden. 

(5) Fahrräder und Fahrzeuge aller Art müssen außerhalb des Freibades auf den dafür bereitge-
stellten Plätzen abgestellt werden. 

 
 

§ 9 
Verhalten im Schwimmbereich 

 
(1) Jeder Badegast hat sich so zu verhalten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht 
gefährdet wird. 

(2) Nichtschwimmern ist die Benutzung des Schwimmerbeckens untersagt, es sei denn zum Erler-
nen des Schwimmens auf Anordnung und unter Aufsicht. Kindern über 6 Jahren ist die Benutzung 
des Planschbeckens untersagt. 

 

 

 

(3) Es ist nicht gestattet: 

a) der Aufenthalt in und an den Becken bei Gewitter, 

b) das Springen in das Schwimmerbecken vom langen Beckenrand, erlaubt ist jedoch das Sprin-
gen von der kurzen Beckenseite und von dem 1-Meter-Sprungturm, 
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c) die Durchführung von Ballspielen und sonstigen sportlichen Übungen in den Schwimmbecken 
ohne Erlaubnis des Aufsichtspersonals, 

d) die missbräuchliche Verwendung von Rettungsgeräten, 

e) das Hineinstoßen und –werfen sowie das Untertauchen anderer Personen in den Becken, 

f) die Benutzung von Taucherbrillen, Luftmatratzen, Schwimmflossen und Schnorchelgeräten. Die 
Benutzung ist nur mit Zustimmung des Aufsichtspersonals und nur während betriebsschwacher 
Zeiten zulässig. Die Benutzung von Augenschutzbrillen (Schwimmbrillen) erfolgt auf eigene Ge-
fahr, 

g) die Verunreinigung des Badewassers (z.B. Urinieren, Ausspucken), 

h) die Verwendung von Schwimmhilfen im Schwimmerbecken, 

i) das Turnen an sämtlichen Haltestangen, Geländern und am Sprungturm, 

j) jeglicher Gebrauch von Signalen oder Trillerpfeifen, mit Ausnahme des Aufsichtspersonals. 

(6) Die Benutzung der Rutsche erfolgt auf eigene Gefahr. Nach dem Rutschen ist der Bereich im 
Becken unverzüglich zu verlassen. Den Anweisungen des Aufsichtspersonals ist folge zu leisten. 

 
 

§ 10 
Verhalten bei Unfällen 

 
(1) Verletzungen und Unfälle sind unverzüglich dem Aufsichtspersonal zur Einleitung von Hilfs-
maßnahmen zu melden. 

(2) Bei Unfällen haben die Badegäste auf Weisung des Aufsichtspersonals die Becken sofort zu 
verlassen. 

(3) Aufgestellte Not- und Warnzeichengeräte (Rettungsringe usw.) dürfen nur bei eingetretener 
Gefahr in Betrieb gesetzt und benutzt werden. 

 
 

§ 11 
Aufsicht und Zuwiderhandlungen 

 
(1) Das Aufsichtspersonal übt für die Gemeinde Beringstedt das Hausrecht aus und ist für die Auf-
rechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung und für die Einhaltung dieser Satzung zuständig. 
Seinen Anordnungen ist uneingeschränkt folge zu leisten. 

(2) Das Aufsichtspersonal kann andere Personen mit der Aufsicht beauftragen. Die Beauftragung 
erfolgt in Absprache mit dem Bürgermeister. Teilfunktionen können außerdem ausgeübt werden 
durch: 

a) das Kassenpersonal hinsichtlich der Kontrolle der Eintrittskarten, 

b) Bedienstete des Amtes Mittelholstein bzw. Polizeiorgane bei Aufgaben zur Wahrung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung, 

c) aufsichtsführende Personen bei Schul-, Vereins- und Jugendgruppen sowie sonstige geschlos-
sen badende Gruppen. 

 

 

 

(3) Das Aufsichtspersonal bzw. deren Vertreter sind befugt, Personen aus dem Bad zu verweisen, 
die 

a) die Sicherheit, Ruhe und Ordnung gefährden, 

b) andere Badegäste belästigen, 

c) trotz Ermahnung gegen die Bestimmungen dieser Satzung verstoßen.  

Das Eintrittsgeld wird in diesen Fällen nicht erstattet. Das gilt auch für Jahreskarten. 
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(4) Bei Verweisung kann der betreffenden Person der weitere Zutritt in das Freibad zeitweise oder 
für die Dauer der Badesaison von der Gemeinde untersagt werden. 

 
 

§ 12 
Haftung 

 
(1) Der Betreiber haftet grundsätzlich nicht für Schäden der Badegäste. Dies gilt nicht für eine Haf-
tung wegen Verstoßes gegen die eine wesentliche Vertragspflicht und für eine Haftung wegen 
Schäden des Badegastes aus einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie eben-
falls nicht für Schäden, die der Badegast aufgrund einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Betreibers, dessen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen erleidet. 
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Gast vertrauen darf. 
Als wesentliche Vertragspflichten des Betreibers zählen insbesondere, aber nicht ausschließlich, 
die Benutzung der Badeeinrichtung, soweit diese nicht aus zwingenden betrieblichen Gründen 
teilweise gesperrt ist, sowie die Teilnahme an den angebotenen im Eintrittsgeld enthaltenen Ver-
anstaltungen. Die Haftungsbeschränkung nach Satz 2 gilt auch für die auf den Einstellflächen des 
Freibades abgestellten Fahrzeugen. 

(2) Dem Badegast wird ausdrücklich geraten, keine Wertgegenstände mit in das Freibad zu neh-
men. Von seitens des Betreibers werden keinerlei Bewachung und Sorgfaltspflichten für dennoch 
mitgebrachte Gegenstände übernommen. Für den Verlust von Wertsachen, Bargeld und Beklei-
dung haftet der Betreiber nur nach den gesetzlichen Regelungen. Das gilt auch bei Beschädigung 
der Sachen durch Dritte.  

(3) Bei Verlust ordnungsgemäß abgegebener Wertsachen und Fundgegenstände haftet die Ge-
meinde Beringstedt bis zu einem Höchstbetrag von 150,00 €. Die Haftung beschränkt sich auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

 
 

§ 13 
Fundsachen 

 
Fundsachen sind beim Aufsichtspersonal abzugeben. Sind die Fundsachen nicht innerhalb von 2 
Wochen abgeholt worden, werden sie an das zuständige Fundbüro des Amtes Mittelholstein wei-
tergegeben und nach den gesetzlichen Bestimmungen behandelt. 
 
 

§ 14 
Wünsche und Beschwerden 

 
Wünsche, Anregungen und Beschwerden nimmt das Aufsichtspersonal bzw. die Gemeinde entge-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung zur Regelung des Badebetriebes im Freibad tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.  
 
 
Beringstedt, den 19.11.2018 
 
gez. Unterschrift  
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Sönke Rohwer 
(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

I. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Gokels 

für das Haushaltsjahr 2018 
 
 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung der Ge-
meindevertretung vom 29. November 2018 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:  
 
 

§ 1 
 
Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden 

 erhöht 
um 

vermindert 
um 

und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplanes einschl. 

der Nachträge 
   gegenüber  

bisher 
nunmehr festge-

setzt auf 
1. im Verwaltungshaushalt    

die Einnahmen 41.700,00 € ……..… € 767.500,00 € 809.200,00 € 
die Ausgaben 41.700,00 € ……..… € 767.500,00 € 809.200,00 € 

     
2. im Vermögenshaushalt   

die Einnahmen 15.000,00 € ………... € 76.100,00 € 91.100,00 € 
die Ausgaben 15.000,00 € ………... € 76.100,00 €            91.100,00 € 
     

 
§ 2 

 

Es werden neu festgesetzt: 

   
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausge-
wiesenen Stellen 

 
von bisher  1,75 
  

  
auf          2,02 
 

 
 

§§ 3 und 4 
 

unverändert 
 
 
gez. Hadenfeldt 
(Bürgermeister) 

 
Die vorstehende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die I. Nachtragshaushaltssatzung und 
den I. Nachtragshaushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienst-
zeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 118. 
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Gemeinde Tackesdorf  
 

 Tackesdorf, 03.12.2018 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Tackesdorf ist zu einer Sitzung am 

 
 

Donnerstag, den 13.12.2018, um 19:00 Uhr, 
im Gasthaus Gosch, Tackesdorfer Straße 2, 25557 Old enbüttel 

 
 

einberufen. 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Bericht über Haushaltsüberschreitungen nach § 82 GO und die finanzielle Ent-
wicklung 
 

 

 

8 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
 

 

 

9 Tourismus Mittelholstein e.V. 
 

 

 

10 Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG 
 

 

 

11 Entwurf des Landschaftsrahmenplanes für den Planungsraum II 
- Gemeindliche Stellungnahme 
 

 

 

12 Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 und 
Teilfortschreibung der Regionalpläne für die Planungsräume I bis III (jeweils 
Sachthema Windenergie) - 2. Beteiligungsverfahren 
- gemeindliche Stellungnahme zum 2. Entwurf 
 

 

 

13 Plakatierungssatzung 
 

 

 

14 Beteiligung an den Kosten der Sanierung der Fähre Fischerhütte 
 

 

 

15 Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Gemeinde Oldenbüttel 
zur Übertragung des Brandschutzes für die Gemeinde Tackesdorf 
 

 

 

16 Einführung einer Hundesteuer und Beschluss einer Hundesteuersatzung 
 

 

 

17 Anfragen aus der Gemeindeversammlung 
 

 

 

 
 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
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gez. Jan Menkhaus 
Bürgermeister 
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Gemeinde Padenstedt  
 

 

03.12.2018  

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Padenstedt ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 13.12.2018, um 19:30 Uhr, 

in den Bürgerstuben, Hauptstraße 60, 24634 Padenste dt 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug 
 

 

 

8 Gebührensatzung für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Padenstedt 
 

 

 

9 Haushaltssatzungen 2019 - 2021; Zusätzliches Budget für die Freiwillige Feu-
erwehr Padenstedt 
 

 

 

10 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
 

 

 

11 1. Änderung Bebauungsplan (VEP) Nr. 1 "Sondergebiet Biogasanlage Rosen-
hof" 
- Einleitungsbeschluss 
 

 

 

12 1. Änderung Bebauungsplan (VEP) Nr. 1 "Sondergebiet Biogasanlage Rosen-
hof" 
- Aufstellungsbeschluss 
 

 

 

13 Entwurf des Landschaftsrahmenplanes für den Planungsraum II 
- Gemeindliche Stellungnahme 
 

 

 

14 Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 und 
Teilfortschreibung der Regionalpläne für die Planungsräume I bis III (jeweils 
Sachthema Windenergie) - 2. Beteiligungsverfahren 
- gemeindliche Stellungnahme zum 2. Entwurf 
 

 

 

15 Straßenerfassungsbericht 
 

 

 

16 Plakatierungssatzung 
 

 

 

17 Nutzungsentschädigung für die Nutzung der Mehrzweckhalle durch den Schul-
verband Wasbek 
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18 Anfragen aus der Gemeindevertretung 
 

 

 

19 Personalangelegenheiten   
 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Carsten Bein 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
 

Haushaltssatzung   
der Gemeinde Osterstedt 

für das Haushaltsjahr 2019 
 
 
Aufgrund der §§ 77 ff. der  Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
29.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 

1. im Verwaltungshaushalt    
 in der Einnahme auf  1.080.000,00 € 
 in der Ausgabe auf  1.080.000,00 € 
 und    
2. im Vermögenshaushalt    
 in der Einnahme auf  125.200,00 € 
 in der Ausgabe auf  125.200,00 € 
 festgesetzt.    
 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 
 Investitionsförderungsmaßnahmen auf 

 
 0,00 € 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  0,00 € 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  0,00 € 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 3,88 Stellen
 
 

§ 3 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
(1) Grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen  
Betriebe (Grundsteuer A) 

270 % 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 270 % 
(2) Gewerbesteuer 320 % 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und  
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder 
der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung  
erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.  
 
 
Osterstedt, den 29.11.2018 
 
 
Gemeinde Osterstedt 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. 
 
Wittmaack 
 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-
men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 
Hohenwestedt, Zimmer 116.  
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Amtliche Bekanntmachung 
 
 
 

Haushaltssatzung   
der Gemeinde Gokels 

für das Haushaltsjahr 2019 
 
 
Aufgrund der §§ 77 ff. der  Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
29. November 2018  folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 

1. im Verwaltungshaushalt    
 in der Einnahme auf  824.400,00 € 
 in der Ausgabe auf  824.400,00 € 
 und    
2. im Vermögenshaushalt    
 in der Einnahme auf  296.600,00 € 
 in der Ausgabe auf  296.600,00 € 
 festgesetzt.    
 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 
 Investitionsförderungsmaßnahmen auf 

 
 200.000,00 € 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf   0,00 € 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   0,00 € 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 2,02 Stellen
 
 

§ 3 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
(3) Grundsteuer  

c) für die land- und forstwirtschaftlichen  
Betriebe (Grundsteuer A) 

320 % 

d) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 % 
(4) Gewerbesteuer      310 % 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungs- 
ermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeis-
ter seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, 
beträgt 5.000,00 EUR.  
 
 
Gokels, den 30.11.2018 
 
 
 
gez. 
Heiko Hadenfeldt 
(Bürgermeister) 
 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-
men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 
Hohenwestedt, Zimmer 118.  
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung   
der Gemeinde Bendorf 

für das Haushaltsjahr 2019 
 
 
 
Aufgrund der §§ 77 ff. der  Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
26. November 2018  folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 

1. im Verwaltungshaushalt    
 in der Einnahme auf  1.188.000,00 € 
 in der Ausgabe auf  1.188.000,00 € 
 und    
2. im Vermögenshaushalt    
 in der Einnahme auf  538.300,00 € 
 in der Ausgabe auf  538.300,00 € 
 festgesetzt.    
 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 
 Investitionsförderungsmaßnahmen auf 

 
 100.000,00 € 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  0,00 € 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  0,00 € 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf               6,38 Stellen 
 
 

§ 3 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
(5) Grundsteuer  

e) für die land- und forstwirtschaftlichen  
Betriebe (Grundsteuer A) 

320 % 

f) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 % 
(6) Gewerbesteuer      360 % 
 
 

 
 
 
 
 
 

§ 4 
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Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und  
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder 
der Bürgermeister seine Zustimmung nach §82 Abs. 1 oder §84 Abs. 1 Gemeindeordnung  
erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.  
 
 
Bendorf, den 27.11.2018 
 
 
gez. 
Holger Ott 
(Bürgermeister) 
 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-
men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 
Hohenwestedt, Zimmer 118.  
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Amtliche Bekanntmachung 
 
 

Haushaltssatzung   
der Gemeinde Bornholt 

für das Haushaltsjahr 2019 
 
 
 
Aufgrund der §§ 77 ff. der  Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
27. November 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 

1. im Verwaltungshaushalt    
 in der Einnahme auf  210.700,00 € 
 in der Ausgabe auf  210.700,00 € 
 und    
2. im Vermögenshaushalt    
 in der Einnahme auf  222.100,00 € 
 in der Ausgabe auf  222.100,00 € 
 festgesetzt.    
 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 
 Investitionsförderungsmaßnahmen auf 

 
 100.000,00 € 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  0,00 € 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  0,00 € 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf               0,01 Stellen 
 
 

§ 3 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
(7) Grundsteuer  

g) für die land- und forstwirtschaftlichen  
Betriebe (Grundsteuer A) 

320 % 

h) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 % 
(8) Gewerbesteuer      330 % 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und  
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder 
der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung  
erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.  
 
 
Bornholt, den 28.11.2018 
 
 
 
gez. 
Thorstens Martens 
(Bürgermeister) 
 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-
men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 
Hohenwestedt, Zimmer 118.  
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Amtliche Bekanntmachung 
 

 
Haushaltssatzung   

der Gemeinde Thaden 
für das Haushaltsjahr 2019 

 
 
Aufgrund der §§ 77 ff. der  Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
26. November 2018 - folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 

1. im Verwaltungshaushalt    
 in der Einnahme auf  389.100,00 € 
 in der Ausgabe auf  389.100,00 € 
 und    
2. im Vermögenshaushalt    
 in der Einnahme auf  91.100,00 € 
 in der Ausgabe auf  91.100,00 € 
 festgesetzt.    
 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 
 Investitionsförderungsmaßnahmen auf 

 
 0,00 €

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0 Stellen
 
 

§ 3 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
(9) Grundsteuer  

i) für die land- und forstwirtschaftlichen  
Betriebe (Grundsteuer A) 

320 % 

j) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 % 
(10) Gewerbesteuer      360 % 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und  
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder 
der Bürgermeister seine Zustimmung nach §82 Abs. 1 oder §84 Abs. 1 Gemeindeordnung  
erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.  
 
 
 
 
 
Thaden, den 27.11.2018 
 
 
gez. 
Klaus-Heinrich Bünz 
 
Gemeinde Thaden 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-
men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 
Hohenwestedt, Zimmer 118.  
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung   
der Gemeinde Steenfeld 

für das Haushaltsjahr 2019 
 
 
Aufgrund der §§ 77 ff. der  Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
03. Dezember 2018  folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 

1. im Verwaltungshaushalt    
 in der Einnahme auf  500.100,00 € 
 in der Ausgabe auf  500.100,00 € 
 und    
2. im Vermögenshaushalt    
 in der Einnahme auf  78.500,00 € 
 in der Ausgabe auf  78.500,00 € 
 festgesetzt.    
 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 
 Investitionsförderungsmaßnahmen auf 

 
 0,00 € 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  0,00 € 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  0,00 € 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,31 Stellen
 
 

§ 3 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
(11) Grundsteuer  

k) für die land- und forstwirtschaftlichen  
Betriebe (Grundsteuer A) 

320 % 

l) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 % 
(12) Gewerbesteuer      350 % 
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§ 4 
 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und  
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder 
der Bürgermeister seine Zustimmung nach§ 82 Abs. 1 oder §84 Abs. 1 Gemeindeordnung  
erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.  
 
 
Steenfeld, den 04.12.2018 
 
 
 
gez. 
Ralf Eichert 
(Bürgermeister) 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-
men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 
Hohenwestedt, Zimmer 118.  
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Haushaltssatzung   
der Gemeinde Rade bei Hohenwestedt 

für das Haushaltsjahr 2019 
 
 
Aufgrund der §§ 77 ff. der  Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
27.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 

1. im Verwaltungshaushalt    
 in der Einnahme auf  133.500,00 € 
 in der Ausgabe auf  133.500,00 € 
 und    
2. im Vermögenshaushalt    
 in der Einnahme auf  11.000,00 € 
 in der Ausgabe auf  26.900,00 € 
 festgesetzt.    
 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 
 Investitionsförderungsmaßnahmen auf 

 
 0,00 € 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  0,00 € 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  0,00 € 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,00 Stellen
 
 

§ 3 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
(13) Grundsteuer  

m) für die land- und forstwirtschaftlichen  
Betriebe (Grundsteuer A) 

320 % 

n) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 % 
(14) Gewerbesteuer 320 % 
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§ 4 
 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungs- 
ermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeis-
ter seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 
5.000,00 EUR.  
 
 
 
 
Rade bei Hohenwestedt, den 28.11.2018 
 
Gemeinde Rade bei Hohenwestedt 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Rohwer 
 
(Jochen Rohwer) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-
men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 
Hohenwestedt, Zimmer 115. 
 
 
 
 
 

 


